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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

 Jugendhilfeausschuss Entscheidung 16.05.2012    

 
 

Kriterien zur Erteilung der Pflegeerlaubnis für Kindertagespflegepersonen im Landkreis 

Vorpommern- Rügen 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt die Einführung 
einheitlicher Kriterien zur Erteilung der Pflegeerlaubnis für Kindertagespflegepersonen im 

Landkreis Vorpommern-Rügen. 

 

 

Grimmen, den 

 

 
 

Ralf Drescher 

- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Organisationseinheit:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0096 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

 

Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts der 

Erziehungsberechtigten während eines Teil des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich 
betreuen will, bedarf dazu einer Erlaubnis. 

Diese Erlaubnis ist durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu erteilen, wenn 
das Wohl des Kindes gewährleistet und die Kindertagespflegeperson pädagogisch und 
persönlich geeignet ist, sowie die räumlichen Voraussetzungen zur Förderung, Erziehung und 

Betreuung gegeben sind. 
Damit die Eignung der Person und Räumlichkeiten nach einheitlichen Rahmenkriterien 

geprüft wird und für die Bewerberinnen transparent und nachvollziehbar sind, werden mit den 
vorliegenden Kriterien für die Erteilung der Pflegeerlaubnis für Kindertagespflegepersonen 
die Prüfkriterien verbindlich im Landkreis Vorpommern- Rügen festgelegt. 

   

Anlagen: 

Kriterien zur Erteilung der Pflegeerlaubnis für Kindertagespflegepersonen im Landkreis 
Vorpommern-Rügen.   
  

 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 

Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 

 
1. stellv. LR FDL 14 FDL 12 FBL 2 FDL 22 
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